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NIEDERSÄCHSISCHER

FUSSBALLVERBAND E.V

Spielgemeinschaft

Delmenhorst / Oldenburg-Land / Oldenburg-Stadt

Frauen-Kreisliga 
Spielausschreibung für die Spielzeit 2008 / 2009

1. Mannschaftsbeiträge

Nach Paragraph 12 der FiWO erhebt der Verband für jede gemeldete Mannschaften einen alljährlichen Beitrag. Die Höhe beschließt der Verbandstag. Die Beiträge sind nach Aufforderung durch die Verbandsgeschäftsstelle innerhalb der gesetzten Frist zu zahlen.

2. Auf- und Abstieg

Die bestplatzierteste Mannschaft der Kreisliga mit Aufstiegsberechtigung nimmt an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teil.

In der ersten Kreisklasse wird mit neun Spielerinnen auf Großfeld gespielt.

3. Spielpläne

Der Staffelleiter kann Pflichtspiele auch an Wochen- und Feiertagen ansetzen.

Spielverlegungen können nach Herausgabe der Pläne grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Spielabsagen eines Vereins sind nur möglich, wenn die Voraussetzungen nach §28 SpO vorliegen. Wenn die beteiligten Mannschaften nach Absprache ein Spiel verlegen, ist der Staffelleiter mindestens drei Wochen zuvor zu informieren. Die Bestätigung im DFBnet ist Voraussetzung für die verbindliche Verlegung. Für jede Verlegung wird vom antragstellenden Verein eine Gebühr von 15 Euro erhoben.

4. Spielplätze

Alle Plätze müssen in einem einwandfreien Zustand und durch eine amtliche Instanz abgenommen werden. Frauenmannschaften spielen grundsätzlich auf Rasenplätzen. Nur in besonderen Fällen sind Kunstrasen oder Schlacke erlaubt. Gegner und Spielinstanz sind darüber umgehend zu informieren.

Heimmannschaften haben mit der im Anschriftenverzeichnis genannten Spielkleidung anzutreten. Bei gleicher Spieltracht muss die anreisende Mannschaft für unterschiedliche Spielkleidung Sorge tragen.

Bei Unbespielbarkeit des Platzes ist nach §28 SpO zu verfahren. Die anreisende Mannschaft ist verpflichtet, sich beim Staffelleiter über die Richtigkeit der Absage zu informieren. 

5. Spielberechtigung und Spielzeit

In Frauenmannschaften können Juniorinnen des älteren B-Juniorinnen-Jahrgangs eingesetzt werden. Ältere B-Juniorinnen sind in der Spielzeit 2008 / 2009 die Spielerinnen, die in der Zeit vom 1.1.1992 bis 31.12.1992 geboren worden sind.

Juniorinnen ab 13 Jahren können in Frauenmannschaften spielen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen

a) Genehmigung der Eltern oder gesetzlichen Vertreters

b) Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes      

c) schriftlicher Antrag des Vereins an den Verband. Dort wird ein Genehmigungsvermerk in den Spielerpass aufgenommen.

Die Winterpause vom 20.12 bis 27.02.2009

6. Spielformulare

Die Formulare sind mit Schreibmaschine oder in Blockschrift auszufüllen und müssen dem Schiedsrichter rechtzeitig vor Spielbeginn ausgehändigt werden. Dem Schiedsrichter ist ein frankierter Umschlag mit der Anschrift Manfred Nolte, Arthur-Fitger-Str.  9, 27749 Delmenhorst zu übergeben.

Eingewechselte Spielerinnen sind erst nach dem Spiel nachzutragen.

Fehlende Pässe sind innerhalb von drei Tag mit einem Freiumschlag an den Staffelleiter zu senden.

Es dürfen 5 Spielerinnen ausgewechselt werden.

7. Hinausstellung und Rechtssprechung

Bei einem Feldverweis auf Dauer ist der betroffene Verein verpflichtet, dem Schiedsrichter nach Beendigung der Partie den  Spielerpass auszuhändigen. Stellungnahmen zu Feldverweisen auf Dauer sind dem Staffelleiter innerhalb von drei Tagen vorzulegen.

Anrufungsinstanz gegen Entscheidungen und Straffestsetzungen ist das Kreissportgericht Heiner Spark, Neuer Hort, 26203 Wardenburg. Dorthin sind auch erstinstanzliche  Rechtbehelfe zu senden. Von allen Rechtsbehelfen ist dem Staffelleiter eine Kopie zu senden.

8. Schiedsrichter

Die Ansetzungen erfolgen durch die Heimatkreise der Vereine.

Erscheint der angesetzte Schiedsrichter nicht, ist der bauende Verein verpflichtet, für einen anerkannten neutralen Schiedsrichter zu sorgen. Steht weder ein neutraler noch ein anerkannter Schiedsrichter der beiden Vereine zur Verfügung, müssen sich die Mannschaften auf eine Person einigen, die dem Verband angehört. 

9. Meldung der Spielergebnisse

Spätestens eine Stunde nach Spielende müssen die Ergebnisse im DFBnet eingegeben sein.   

10. Pokalspiele
Die Pokalspiele finden mit Elfermannschaften statt. Bei unentschiedenem Ausgang findet sofort ein Elfmeterschießen statt.   

11. Schlussbemerkung

Mit der Herausgabe der Ausschreibung werden die Bestimmungen in Kraft gesetzt.

Verstöße gegen die Ausschreibung und die Nichtbeachtung der Termine und Bestimmungen werden geahndet.

Gegen diese Ausschreibung kann die Anrufung nach §15 RuVO innerhalb von sieben Tagen nach der Veröffentlichung über den Internetauftritt des NFV schriftlich beim Kreissportgericht Heiner Spark, Neuer Hort, 26203 Wardenburg erfolgen.

Manfred Nolte, Staffelleiter im Juli 2008
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